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Da die maschinelle Straßenreinigung immer wieder

durch abgestellte Fahrzeuge beeinträchtigt oder gar verhindert wird, werden in unregelmäßigen Abständen mobile

Haltverbotstrecken eingerichtet, um ein Kehren der Gosse zu ermöglichen. Da jedoch diese Haltverbote immer wieder

missachtet und die Straßenreinigung dadurch nicht in dem vorgesehenen Maß durchgeführt werden kann, wird die

Einhaltung der Verkehrsregeln durch den Verkehrsaußendienst überwacht. In der Regel wird das ordnungswidrige Parken

mit einer kostenpflichtigen Verwarnung geahndet. Darüber hinaus werden in den kommenden Wochen Fahrzeuge, die trotz

rechtzeitiger Vorankündigung im absoluten Haltverbot abgestellt wurden, umgesetzt. Die Stadt Laatzen weist daraufhin, dass

die Reinigung von Gossen und Straßenabläufen wichtig ist, damit im Falle von starkem Regen das Wasser auch abfließen

kann und Folgeschäden vermieden werden.
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